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416. Die Klassensteuer Rollen-Aufnahme pro 1864 betreffend.

Zur genauen Beachtung für die Guts-, Ortsvorstände, Königl. Oberförstcreien, 
sowie für die zur Aufnahme der Steuerrollen pro 1864 zu erwählenden Commiffarien, 

imgleichen für die Steuer-Rezepturen und Herren Polizeiverwalter.
1. Die Aufnahme Der Steuerrollen für Das Jahr 18G4 muß gleich „ a ch Martini c. unb zwar spätestens 

Den 16. begonnen und jeDenfalis den 19. November beeiiDigt fein. Vor Martini Dars unter keinen Umstanden 
Die Aufnahme erfolgen.

Die Rollen müssen von Den Ortsvorstanden resp, von Den Dazu ernannten Commiffarien ausgenommen 
werden und muffen solche spätestens Den 20. November c. Den Herren Steuer-Rezeptoren vorltegen und zwar 
in triplo. Es wird Den Ortsvorstanden empfohlen, die Herren Lehrer zur Rollenaufnahme zu ersuchen und 
sich mit diesen wegen der für diese Mühewaltung zu gewahrenden Entschädigung sofort zu einigen.

2. Die Herren Steuerrezeptoren haben Die bis zum 20. November e. ihnen nicht vorliegenden Rollen 
sofort auf Kosten von Den Ortsvorstönden Durch einen Expressen abholen zu lasten.

3. Die Steuerrollen werden zum 19. November abgeliefert ;
a) von Den Ortschaften Der Kirchspiele Iohannisburg und Turoscheln an den Steuerrezeptor Herrn

Küss ner hierorts, e y
b) des Kirchspiels Ary» an Den Steuerrezeptor Herrn Mon etha in Mikoffen,
<) Des Kirchspiels Eckersberg an Den Steucrrezepior Gutsbesitzer Herrn Ad am y in Kl. Sdengowen,
d) de» Kirchspiels Gehsen an den Steuerrezeptor Herrn Brosch in Gehsen,
<) Des Kirchspiels DrygaUen an den Steuerrezeptor Herren Hauptmann v. Streng in Drygallen,
f) des Kirchspiels Bialla an Den Steuerrezeptor Herrn Pinkus in Konopken,
g) des Kirchspiels Rosinsko an den Steuerrezeptor Herrn Borkowski in Rostnskv,
h) des Kirchspiels Kumilsko an den Steuerrezeptor Herrn Braun in Rakowen.

4. Die Steuerrollen der Städte und derjenigen Güter, welche bisher ihre eigene Rezeptur haben, sowie 
Der Königl. Ober unD Förster-Etablissements sind hieher an das Königl. Landrathsamt bis zum 20. November c. 
bei 2 Thlr. Ordnungsstrafe und bei Vermeidung kostenpflichtiger Abholung einzureichen.

5. Die Formulare, welche die Orlsoorstände resp, die mit der Rollenaufnahme betrauten Commiffarien 
anzuschaffen haben, sind in Der hiesigen A. Gonschorowski' scheu Buchdruckerei vorrathig und von Dort zu 
entnehmen resp, schleunig anzukaufen. '

6 Fürjede Ortschaft resp jedes Gut und Forste Etablissement muß eine besondere Steuerrolle ausgenommen werden. 
7. Z»m Anhalte dienen Die Triplicate Der Steuerrollen pro 1863, welche sich bei Den Guts, resp. Ort»; 

Dorstäi'Den befinden.
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K » ", D'à Zahlung und Eintragung des Personenstandes muß örtlich von Haus zu Haus erfolgen und kommt 

-ei^efect wV&m rofti*?9* 4”9ab£ "uf, indem für jede übergangene Person eine Ordnungsstrafe von

9. -Der Ortsvorstand ist verpflichtet, dem L^mmiffarius, der mit der RollenaufsteUung beauftragt ist, über 
a daeienige, was zur richt,gen Rollenaufstellung erforderlich ,st, genau -Auskunft zu geben, widrigenfalls gegen 
ihn Ordnungsstrafe festgesetzt werden würde. " 9 1 9 9

10. Die in den Rollen aufgeführlen Rubriken muffen vollständig ausgefüllt und die erster» von dem Orts- 
Dorstande vorichriftsmaßig beschern,gl werden.

11. Die in den Rollen pro 1863 beobachtete Reihenfolge der Hausnummern ist auch in den pro 1864 
neu anzuferiigenden Rollen beizubehalien.

>2. In den Rollen ,st jede Seile gehörig und richlig abzuschließen und am Schluffe die einzelnen Seilen, 
zahlen aufzufuhren und aufzusummiren.

>3. Die Rollen muffen deutlich geschrieben und accurat angefertigt, auch die einzelnen Reihen nicht zu 
eng geschrieben werden, damit zu den vorkommenden Abänderungen Raum vorhanden ist. Auch muß am Schluffe 
der iholle der zur Bescheinigung erforderliche Raum gelaffen werben.

>4. )n d,e Rolle muffen sämmtliche Personen, ohne Rücksicht ihres Alters und ob sie arbeitsfähig sind 
oder nicht, Minder, Krüppel, Greise) ausgenommen werden. Bei Personen, welche bereits confirmirt und 
weiche häufig als Äinrer unter 16 Jahren mißbräuchlich bezeichnet worden sind, indeffen bei den Wirthen Dienste 
zu leisten pflegen, muß bas Alter durch Taufschein nachgewiesen werden; geschieht Letzteres nicht, dann sind 
solche Personen als über 16 Jahre alt zu besteuern.

15. Nach der Aufnahme des Personenstandes ist die Einschätzung zu bewirken. In den Gütern resp. 
Forster>E<ab!iffetltenk6 haben die Herren Vorstände die Einschätzung selbst zu bewirken, wogegen in den Städten 
und den übrigen ländlichen Ortschaften solche durch die Einschätzungs Commission erfolgt.

Die Wahl, der Einschähungs-Commiffaricnmitglieder (3) ist durch den OrlSvorstaud sofort zu veran, 
lassen. Die Einschatzungs Commission hak demnächst auch die auf dem Titelblatte der Rolle vorgeschriebene 
Bescheinigung durch ihre Namensunterschrift zu vollziehen. Das Schema zur Verhandlung über die Wahl der 
Einschätzung- Commission ist am Schluffe angegeben.

16. Es ist bei der Einschätzung aber durchiveg die Steuer der diesjährigen Rolle fefizuhalten und womöglich 
bei solchen Steuerpflichtigen, welche nach ihren Verhältnissen zu geringe eingeschätzr waren, zu erhöhen.

17- Eilte Ermäßigung der Klassensteuer gegen die diesjährige Veranlagung darf unter keinen Umständen 
stattflndeii. Ausgeiidmmen hievon sind die in Folge der Prägravalionsbeschweroen ermäßigten Steuerpflichtigen; 
es ist dieses rndeffen in der letzten Rubrik der Rolle zu vermerken. Zu diesen Äusnahmen gehören aber nicht 
diejenigen, welche, nur ausnahmsweise für das Jahr 1863 ermäßigt worden.

18. Sollten "einzelne Personen nach der Ansicht der EinschätzuligS'Commtssion zu ermäßigen sein, dann ist 
darüber ein Protokoll aufzunehmen und darin in jedem einzelnen Falle speciell anzugeven, wodurch die Er, 
Mäßigung gerechtfertigt ,st (z. B- Verkauf eines Theils des Landes, Absterben des Hausvaters, Verschlechterung 
der Vermögenslage durch Unglücksfälle (Brand, Diehsterben) rc.)

19. Die Eintragung der steuerfreien Personen in die Spalten 10 bis inet. 15. muß mit der größten Ge, 
nauigkeit erfolgen, wobei noch bemerkt wird, daß gesetzlich nur befreit sind:

a) Krieger aus den Jahren i806|7, 1812s 15,
b) Personen über 60 Jahre alt, beide jedoch nur bann, wenn sie jur untersten Stufe gehören,
c) Orte», Kreisarme und
d) Ritter des eisernen Kreuzes, wenn Letztere nur mit 3 Thlrn. eingeschätzt werden würden.

Der Grund der Steuerbefreiung muß in der letzten Rubrik kurz angegeben werden.
20. Bei der Einschätzung der Steuerpflichtigen muffen die Besteuerungsmerkmale durch Angabe der Größe 

des Besttzthums, womöglich nach preuß. Maße in denjenigen Ortschaften, für welche der Separationsrezeß 
ausgefertigt ist, andernfalls nach kulmischem oder nominellem Maße; die Güte des Dodens, die Größe des 
nutzbaren und des Unlandes muß gleichfalls angegeben werden (z. B. Boden sandig, steinig, kalkgründig, 
iss Unland, gute ober schlechte Wiesen). Insbesondere muß der Viehstand richtig angegeben werden, weil 
solcher in der Regel viel geringer angegeben wird.

Der Ortsvorsiand wird bei 2 Thlr. Ordnungsstrafe für die rlchtige Aiigabe des Viehstande» i,icht nur, 
sondern auch des Nutzviehes, verantwortlich gemacht, (alfo Pferde, Ochsen, Kühe, Jungvieh, Schweine, Schafe). 
Es ist ferner der Umfang des Gewerbebetriebes, der jährlich zu entrichtenden Grund» und Gewerbesteuer, des
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Domaininzenses oder der Renten und sonstigen Eommunalabgaben genau anzugeben. Bei den Beamten und 
Pensionairen der Betrag des Gehaltes resp, der Pension. Endlich sind diejenigen Verhältnisse zu erörtern, weiche 
bei der Besteuerung in Betracht kommen, wie z. B. eine große Anzahl Kinder, Schulden rc. Es dürfen aber 
nur solche Schulden berücksichtigt werden, welche nachgewteseu sind und auf die Leistungsfähigkeit des Schuldners, 
einen sichtlich tiachtheiiigen Einfluß haben. Bei Den Hausofficianten, Hauslehrern, Wirihschaftern, Bkennerei» 
Führern rc. ist das jährliche Gehalt, bei den Altflyern das jährliche Ausgedinge anzugeben. Der Vor, und 
Zuname des Gesindes muß richtig angegeben werden.

21. Da in Betreff der steuerfreien Belaffung der in ge etzlich besteuerten Haushaltungen befindlichen Der, 
wandten häufig ein großer Mißbrauch stattgefunden, so wird zur genauen Beachtung mitgetheiit, daß uur die, 
leiugen Blutsverwandten gesetzlich steuerfrei sind, welche anerkannt erwerbsunfähig sind oder ausschließlich 
aus Kosten des Hausherrn oder der Hausfrau, wo Letztere einer Wirthschaft vorsteht, unterhalten werden muffen. 
Selbstredend gehören hiehcr nicht Eltern oder Schwiegereltern, welche ein Ausgedinge beziehen, oder Geschwister, 
Schwager und Schwägerinnen steuerpflichtigen Alters, welche aus den betreffenden Grundstücken noch ihren 
Erbtheil zu erhalten haben und sich vorläufig bis zur Begründung ihres eigenen Haushalts auch nur gegen 
freie Beköstigung hiifeleistend dieser oder jener Wirthschaft angeschloffen haben. Die hier bemerkten Personen 
sind pro 1864 durchweg zur Besteuerung zu bringen.

22. Diejenigen größeren Besitzer oder Beamten, welche zur Einkommensteuer herangezogen werden, sind in 
öie Rolle mit ihren Angehörigen ebenfalls aufzunehmen, auch sämmtlicher Diehstand, Besitz rc. genau ctniu? 
tragen, nur ist Der Steuerbetrag derselben fortzulaffen.

23. Am Schluffe einer jeden Rolle ist eine Ballance gegen das Resultat der vorjährigen Liste in Ansehung 
Der Seelenzahl aufzustellen und die etwaige Minderzahl nachzuweisen, z. B.:

pro 1863 waren Personen 36,
muhiu pro 1864 weniger 6 Personen, davon sind

2 N. N. verstorben,
2 N. N- Soldat geworden,
2 N. N. verzogen nach . . .

24. Die so vollständig abgeschloffenen und gehörig bescheinigten Nollen find, wie ab 1,4 — 6 bereits an« 
gesurrt, bis zum 19. November c. an bie Herren Erheber resp, und zum 20 November c. hieher abjufenben 
bei Vermeidung kost enpflichtiger Abholung und der augedroheten Ordnungsstrafe.

Den Herren Erhebern wird zur Pflicht gemacht, auf Grund der ihnen zugestellten Rollen von dem 
ganzen Erhebungsbezirke eine Récapitulation ber einzelnen Sollbeträge, sowie de« Personenstandes aufzustellen 
und solche unfehlbar zum 22. November c. bei 5 Thlr- Ordnungsstrafe und Vermeidung kostenpflichtiger Ab« 
holung, jedoch nur einfach, hieher einzusenden. Die beiden anderen Rolleneremplare ' sind vorläufig bei den 
Herren Ethebern zu afferviren.

, 'Me schon ab 1 empfohlen, werden diejenigen Ortsvorstände, welche zur Aufnahme der Steuerrollen 
unfähig sind, veranlafft, qualificirte Personen schleunig zu ermitteln und sich mit diesen wegen ber Rollenaufnahme, 
sowie rücksichtlich der ihnen dafür zu gewährenden Entschädigung zu einigen.

Die Herren SozietatsLehrer dürften vorzugsweise für dieses Geschäft sich eignen, indem jeder Lehrer 
in den zu seiner Sozietät gehörenden Ortschaften die Rollen in den bezeichneten 3 Tagen aufzunehmen xim 
Stande ist.

Die Herren Steuererheber wollen die Ortsvorstände hienach schleunig mit Instruction versehen und 
den Letztern die pünktliche Einsendung der Rollen noch besonders empfehlen, damit die Herren Erheber in den 
Stand gesetzt werden, die zur Einsendung der Rollen des ganzen Erhebtingsbezirks festgesetzten Termine pünktlich 
einzuhalten. Auch wird noch angeorbnet, baß die Verhandlung über die ad 1.5. angeordnete Wahl der E>n« 
schàtzungs.-Commisfionsmitglieber der Steuerrolle beigefügt sein muß. Die Wohl erfolgt nach §. io. de« Ge
setz" vom l. Mai 1851- Die Commission besteht aus dem Gemeindevorstande und 2 Mitgliedern, w.i« zu 
beachten ist.

Endlich ersuche ich die Königlichen Polizeiverwalter, in einer zu berufenden Schulzenversammlung die 
Ortsvorstände nach den vorstehenden Anordnungen mit Instruction zn versehen und dafür zu sorgen, daß zur 
Rollenaufnahme nur qualificirte Personen, insbesondere die Herren Lehrer, engagirt und daß die Rollen nur 
in deu Tagen vom 16. bis i9. November an Ort und Stelle ausgenommen werden.

Iohanitisburg, den 25. Oktober 1863. Der îandrath.
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Schema zur Verhandlung über die Wahl der EinschätzungS-Commission.
Verhandelt zu N. N., den ten 1863.

In Gemäßheit des ersten Abschnitts des Gesetzes vom 1. Mai-1851 über die Einführung einer Klassen- und 
klaiWzirten Einkommensteuer (G.-S. Pro 1851, S. 194, H 4. ibidem) steht heute zur Wahl von '(Zahl) Mitgliedern für 
die Commission zur Einschätzung der einzeliien klasseusteuerpflichtigen Personen und HauShaltungen^Terniin an,8 zu welchem die 
hiesige Gcnieindevertrctuiig ordnungsmäßig vorgeladen ist.

Von den Wahlberechtigten sind erschienen:
1. N. N.,
2. N. N.

Bei der hierauf vorgenommenen Wabi sind
1. N. St,
2. N. N.

als Einschätzunzs-Commisiarien gewählt worden.
... âch erfolgter Vorlesung ist diese Verhandlung vvii den Anwesenden genehmigt und von dem Ortsvorstande und 

den erwählten Commisiarien unterschrieben worden.
V. G. U.

(Unterschriften.)
a. u. 8.

8t, Ortsvorstand.

* * *

41«. Dla uwagi Wójtów, o spisywaniu podatku pogtownego na rok 1864.
Wyßykowanie (spiS) tabeli vo pogtownego na rok 1864 musi w ciqgu miesiąca Listopada b. r. 

po Marcinie t. r. a najpóźniej do 16. zaciętym a 19. ukończonym byc. — Tabele mußq przez 
Wójtów lud przez obranych komisarzy byc spisane i najpóźniej do 20. Listopada panom kassyerom 
w trzech ßtukach oddane. Wzywa się Wójtów ku wykonania tej sprawy six z panami nauczycie
lami umówić i się z niemi wedlug zapłaty za wypracowanie natychmiast zgodzić. — Tabele klasowe 
b(bq na 19. Listopada oddane: a) od miejsc parafii JanSborka i Turosli do pana rendanta Kysnera 
tu w miejscu; b) od miejsc parafii Orzvßa do kasyera pana Monety w Mikosach; c) od miejsc 
parafii Ekartowa do pana Ada my w Malem Zdengowie; d) ov miejsc parafii Giezy do pana 
Broß a w Giezach: e) od miejsc parafii Drygaty do pana de Streng w Drygalach; f) od miejsc 
parafii Blaty do pana Pinkosa w Konopkach; g) ov miejsc parafii Rozinska do pana Borkowskiego 
w Rozinsku; h) od miejsc parafii KumilSka do pana Brauna w Rakowie. — Formularze do tego 
sq w drukarni A. Gąsiorowskiego w JanSborku do nabycia. Za podstawę mogą stuzyö trojki 
z roku 1863, które się u Wojtöw znajdują. — Wójt jest za każdy zobowiązany, na to vac pilne oko, 
aby każdy w miarę dochodu swego byl sprawiedliwie oßacowany, gdyż inaczej kara porządkowa by go

- Do tablic maję byc wßystkie osoby zaciągnione (z wyjątkiem dzieci, kalek i starców). — 
uastąpi oßacowanie. —• Nikogo niepowinien się znizac. — Następni nie fą obowiązant do pla- 

ceW: a) wojacy z roku 1806—7, 1812—15; b) osoby nao 60 lat, skoro do najnizßego stopnia na- 
leÄJ c) mieiscowi biedni i d) rycerze krzu za zielaznego. — Wójt ma powinnoś pod farą 2 talarów 
rzetelnie podanie o stanie bndta ztozyc. — Krewni, którzy nie mają własnego gospodarstwa, nie plącą 
tego podatku. — Na końcu zaleca się tym Wojtom, którzy 'sami nie mogą takiego spisu zrobić, ażeby 
jak najprcdziej do tezo zdatnych osób sobie wvßnkali i z niemi się ugodzili. Panowie nauczyciele naj- 
pr^dziej do tego będą zdatnemi

JanSbork, dnia 25. Października 1863. L a n t r a t.
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417. Am 21. Oktober er. hat sich in 
den Ortschaften Dlottowen, Gehsen, Wondollek, 
Zvmna, Annufföwen und Hinter Pogobien ein an
scheinend toller Hund gezeigt.

Es wird daher auf Grund der Amtsblatts, 
Verfügung vom 12. April 1855 angeordnet, daß 
sämmtliche Hunde in den Ortschaften Dlottowen, 
Gehsen, Wondollek, Gr. WvlliSko, Zymna und 
Annufföwen während der nächsten 6 Wochen an
zuketten und gehörig zu bewachen sind. Jeder der 
Tollwuth irgend verdächtige Hund ist sofort zu 
todten. Sollten in der genannten Frist trotz dieser 
Anordnung Hunde frei herumlaufen, so werden solche 
sofort getövtet, auch gegen deren Eigenthümer die 
gesetzliche Strafe von 1 bis 10 Tblr. und event, 
das gesetzliche Schußgeld von 2 Thlr. festgesetzt 
werden.

Johannisbnrg, den 22. Oktober 1863.
Der L a n d r ath

417. Dma 21. Października pokazał six 
w miejscach: Dlotowach, Giezach, Wondotku, Zwn, 
nie, Anusewach i w Tylnym Pogobie picS wscziekiy. 
Odnosiąc na Regiencyjne rozporządzenie z dnia 
12. Kwietnia 1855. roku, nakazuje się, aby wßvstkie 
psy w miejscach: Dlotowie, Giezach, Wonvolku 
Dużym WolySku, Zymnie, Anusewach i w Tylnym 
Pogobie przez 6 tygodni przy łańcuchu ponwię- 
zywani na nich dano baczno.^.

Gdyby się psy prczeciw tego pokazały, tedy 
wlaêcjcielow ich kara az do 10 talarów i także za 
zastrzelenie 2 talary trafi.

Jansbork, dnia 22. Pajdziernika 1863.

L a n t r a t.

418. Als Schulboten für die Schul-
Sozietät sind verpflichtet worden:

der Käthner Chrzan ans Gr. Pogorzellen und 
der Altsitzer Albrecht Mathiszik auS Ruhden.
Johannisbnrg, den 23. Oktober 1863.

Der L a n d r a t h.

418. Za posiancöw ßkölnycl) fq obowią
zani:

chałupnik Chrzan z Wielkych Pogorzelo w i 
Wojciech Mathiscik z Ruvp.

Jansbork, Dnia 23. Października 1863.
L a n t r a t.

419. Zum Verkauf von HeidemiethSzettel 
für den Winter 1863)64 auf Raff- und Leseholz 
in hiesiger Oderförsterei habe ich einen Termin auf 

Freitag den 6. November c.
Vormittags io Uhr

im gewöhnlichen Holzverkanfölokale zu Johannis
burg anberanmt und ersuche daS Königliche Land« 
rathS-Amt ergebens!, diesen Termin im Interesse 
der armem Kreiseingeseffenen durch daS KreiSblatt 
gehörig bekannt machen zu lassen.

Guzianka, den 26. Oktober 1863.
Der Oberförster HanSmann. 

Vorstehendes wird hierdurch bekannt gemacht. 
Johannisbnrg, den 27. Oktober 1863. 

Der L a n d r ath.

419. Do sprzedaży atestów do zbierania 
drew na zimę 1863|64 w tutejßym lasie wy;na- 
czplem termin na

Piątek 6. Listopada b r przed po
łudniem o io godzinie 

w Jansborku i upraßam Królewską Lantraturę, 
ten termin w interesie ubogich mießkancow od, 
wodu oznajmić

Guzianka, dnia 27. Października 1863.

Nadlesnik H a n s m a n n.

Powyzße podaje się do wiadomości. 
JanSbork, dnia 27. Października 1863.

L a n t r a t.
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420. Diejenigen Einsaßen und Ort
schaften, welche Domainenzins, Erbpachts'Kanon, 

und Jnventarien-Zins zu Martini d. I. zu zahlen 

haben, werden hiedurch erinnert, diese Abgaben 

bei Zeiten hier abzuzahlen, um nicht ErekutionS- 

Kosten zahlen zu dürfen.

Die Dorfschulzen wollen dieses ihren Orts, 

Eingesessenen sogleich bekannt machen.

Johannisburg, den 22. Oktober 1863.

Königliche Kreis'Kaffe. Dembowski.

420. Ci mießkancy i miejsca, ktöre 
majq składki dominialne do Marcina zaptaciö, 

bçbç wzywani, takowe sttadki, chcqc unikngö egze, 

kucyi, przy czasie tutaj odplacic.

Wójtów upraßa fix, aby to swoim mießkan« 

com obznajmili.

JanSbork, dnia 22. Października 1863.

Królewska Krejskaffo. Dembowski.

405. Aufforderung
zum Declariren von Geld- und Werth,Sendungen.

Für die zur Post gegebenen Briefe mit Gelb- oder Werthinhalt, deren Werth auf der 
Adresse nicht angegeben ist, wird im Falle ihres Verlustes oder der Beschädigung ihres Inhaltes, 
den gesetzlichen Bestimmungen zufolge, kein Schadenersatz geleistet; hat dagegen die Angabe deS 
Werthes auf der Adresse ftattgefunben, so ersetzt die Post-Verwaltung den Schaden nach Maßgabe 
der Declaration. Im Interesse der Absender solcher Briefe liegt es daher, den Werth deS Inhalts 
auf der Adresse der Briefe anzugeben uuv wird für diese Werths Declaration nur eine im Verhältniß 
geringe, dem gewöhnlichen Portosatze hinzutretenoe Gebühr Seitens der Post erhoben.

Diese Gebühr beträgt bei Sendungen bis 50 Thlr. an Werth, sofern dieselben den Preußischen 
Postbezirk nicht überschreiten,

für Entfernungen bis 10 Meilen .... Va Sgr., 
für Entfernungen über 10 bis 50 Meilen I Sgr., 
für größere Entfernungen............................... 2 Sgr.,

Da solche Briefe indeß noch häufig ohne Werthsangabe zur Post geliefert werden, so wird 
daS Publikum auf die vorstehenden Bestimmungen hiermit wiederholt aufmerksam gemacht.

Gumbinnen, den 10 Juli 1863. Der Ober-Post-Director.
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